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(57) Die Erfindung betrifft ein Schienenfahrzeug 
umfassend: ein Fahrgestell; ein Radsatz mit einer 
Radsatzwelle (4) und zwei Rädern; zumindest zwei 
Radsatzlagervorrichtungen (6), welche am Fahrgestell 
(2) angeordnet sind oder im Fahrgestell (2) 
ausgebildet sind, wobei die
Radsatzlagervorrichtungen (6) jeweils eine 
Wellenaufnahme (7) aufweisen, in welcher eine obere 
Gleitlagerhalbschale (8) ortsfest aufgenommen ist, 
wobei die Radsatzwelle (4) in der oberen 
Gleitlagerhalbschale (8) drehbar gelagert ist, und 
wobei die Radsatzlagervorrichtung (6) eine untere 
Gleitlagerhalbschale (9) umfasst, welche mit der 
oberen Gleitlagerhalbschale (8) zusammenwirkt. Die 
Gleitlagerhalbschalen (8, 9) sind als
hydrodynamisches Gleitlager ausgebildet. Weiters ist 
ein Gehäuse (17) ausgebildet, welches die 
Wellenaufnahme (7) umgibt, wobei im Gehäuse (17) 
ein Ölsumpf (23) ausgebildet ist, in welchem 
Schmieröl (18) zur Schmierung der 
Gleitlagerhalbschalen (8, 9), aufgenommen ist.
Außerdem ist die Radsatzwelle (4) durch eine 
Seitenwand (29) des Gehäuses (17) nach außen 
geführt.
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Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Schienenfahrzeug umfassend:

ein Fahrgestell;

ein Radsatz mit einer Radsatzwelle (4) und zwei Rädern;

zumindest zwei Radsatzlagervorrichtungen (6), welche am Fahrgestell (2) ange­

ordnet sind oder im Fahrgestell (2) ausgebildet sind, wobei die Radsatzlagervor­

richtungen (6) jeweils eine Wellenaufnahme (7) aufweisen, in welcher eine obere 

Gleitlagerhalbschale (8) ortsfest aufgenommen ist, wobei die Radsatzwelle (4) in 

der oberen Gleitlagerhalbschale (8) drehbar gelagert ist, und wobei die Radsatzla­

gervorrichtung (6) eine untere Gleitlagerhalbschale (9) umfasst, welche mit der 

oberen Gleitlagerhalbschale (8) zusammenwirkt.

Die Gleitlagerhalbschalen (8, 9) sind als hydrodynamisches Gleitlager ausgebildet. 

Weiters ist ein Gehäuse (17) ausgebildet, welches die Wellenaufnahme (7) 

umgibt, wobei im Gehäuse (17) ein Ölsumpf (23) ausgebildet ist, in welchem 

Schmieröl (18) zur Schmierung der Gleitlagerhalbschalen (8, 9), aufgenommen ist. 

Außerdem ist die Radsatzwelle (4) durch eine Seitenwand (29) des Gehäuses (17) 

nach außen geführt.

Fig. 2
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Die Erfindung betrifft ein Schienenfahrzeug, sowie ein Verfahren zum Wechseln 

eines Gleitlagers bei dem Schienenfahrzeug.

Aus der US4072371 A ist ein Lager für ein Schienenfahrzeug mit einem Metall­

block mit einer zylindrischen Vertiefung bekannt.

Aus der FR1354922 A ist ein Gleitlager für ein Schienenfahrzeug bekannt. Das 

Lager ist zur Aufnahme eines Wellenstummels einer Radsatzwelle ausgebildet. 

Außerdem weist das Lager einen Ölsumpf zur Schmierung des Lagers auf, wobei 

das Öl mittels einer Scheibe, die in den Ölsumpf eintaucht, in das Innere des La­

gers verteilt wird.

Das aus der FR1354922 A bekannte Lager weist den Nachteil auf, dass das Öl 

nur unzuverlässig im Inneren des Lagers verteilt wird und dadurch die Schmierwir­

kung beschränkt ist.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, die Nachteile des Standes der Tech­

nik zu überwinden und ein Schienenfahrzeug zur Verfügung zu stellen, welches 

eine verbesserte Lagersituation aufweist. Außerdem soll ein verbessertes Verfah­

ren zum Wechseln des Gleitlagers beschrieben werden.

Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung und ein Verfahren gemäß den Ansprü­

chen gelöst.

Erfindungsgemäß ist ein Schienenfahrzeug ausgebildet. Das Schienenfahrzeug 

umfasst:

ein Fahrgestell;

ein Radsatz mit einer Radsatzwelle und zwei Rädern;
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zumindest zwei Radsatzlagervorrichtungen, welche am Fahrgestell angeordnet 

sind oder im Fahrgestell ausgebildet sind, wobei die Radsatzlagervorrichtungen 

jeweils eine Wellenaufnahme aufweisen, in welcher eine obere Gleitlagerhalb­

schale und eine untere Gleitlagerhalbschale, ortsfest aufgenommen sind, wobei 

die Radsatzwelle in den beiden Gleitlagerhalbschalen drehbar gelagert ist, 

Die Gleitlagerhalbschalen sind als hydrodynamisches Gleitlager ausgebildet. Wei­

ters ist ein Gehäuse ausgebildet, welches die Wellenaufnahme umgibt, wobei im 

Gehäuse ein Ölsumpf ausgebildet ist, in welchem Schmieröl zur Schmierung der 

Gleitlagerhalbschalen, aufgenommen ist und dass die Radsatzwelle durch eine 

Seitenwand des Gehäuses nach außen geführt ist.

Das erfindungsgemäße Schienenfahrzeug weist den Vorteil auf, dass das hydro­

dynamische Gleitlager das nötige Schmieröl direkt aus dem Ölsumpf im Gehäuse 

beziehen kann und somit gute Lagereigenschaften aufweist. Dadurch kann insbe­

sondere eine Selbstschmierung des hydrodynamischen Gleitlagers erreicht wer­

den, wobei das hydrodynamische Gleitlager das notwendige Schmieröl selbststän­

dig vom Ölsumpf ansaugen kann. Es bedarf daher keiner Fremdschmierung, wie 

etwa mittels einer Ölpumpe. Auch ein sonstiges Fördermittel zum Verteilen des 

Schmieröls, wie etwa ein aus dem Stand der Technik bekanntes Flügelrad, wel­

ches in den Ölsumpf eintaucht, wird bei der erfindungsgemäßen Ausführung nicht 

benötigt. Somit können die Verluste möglichst gering gehalten werden, was zu ei­

nem verbesserten Wirkungsgrad des Schienenfahrzeuges führt.

Weiters kann es zweckmäßig sein, wenn die obere Gleitlagerhalbschale zwischen 

der Wellenaufnahme und der Radsatzwelle angeordnet ist und die untere Gleitla­

gerhalbschale mittels einem Lagerdeckel in Position gehalten wird. Von Vorteil ist 

hierbei, dass durch diese Maßnahme die Radsatzlagervorrichtungen einfach zer­

legt werden können, um das Gleitlager austauschen bzw. warten zu können.

In einer Alternativvariante kann auch vorgesehen sein, dass die untere Gleitlager­

halbschale direkt durch den Lagerdeckel gebildet wird. Dies ist möglich, da die un­

tere Gleitlagerhalbschale im Normalbetrieb keine Kräfte aufnehmen muss, son­

dern nur zur Vervollständigung der oberen Gleitlagerhalbschale dient.
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Ferner kann vorgesehen sein, dass die untere Gleitlagerhalbschale Ölzufuhrboh­

rungen aufweist, welche die untere Gleitlagerhalbschale radial durchdringen. Wei­

ters kann vorgesehen sein, dass im Lagerdeckel Ölzufuhrbohrungen ausgebildet 

sind, welche mit den Ölzufuhrbohrungen der unteren Gleitlagerhalbschale de­

ckungsgleich sind. Durch die Ölzufuhrbohrungen kann das im Gleitlager benötigte 

Schmieröl an die Lauffläche des Gleitlagers zugeführt werden.

Darüber hinaus kann vorgesehen sein, dass der Ölstand im Ölsumpf so hoch ge­

wählt ist, dass alle Eintrittsöffnungen der Ölzufuhrbohrungen im Lagerdeckel voll­

ständig unterhalb des Niveau des Ölstandes liegen und in den Ölsumpf eintau­

chen. Von Vorteil ist hierbei, dass durch diese Maßnahme das notwendige 

Schmieröl durch die Drehbewegung der Radsatzwelle und die dabei auftretenden 

Relativgeschwindigkeiten selbstständig aus dem Ölsumpf angesaugt werden 

kann, wobei die Ölzufuhrbohrungen den notwendigen Volumenstrom an Schmieröl 

bereitstellen können.

Vorteilhaft ist auch eine Ausprägung, gemäß welcher vorgesehen sein kann, dass 

in der unteren Gleitlagerhalbschale an der radialen Innenseite ein Strömungskanal 

ausgebildet ist, welcher in der unteren Gleitlagerhalbschale oder in der oberen 

Gleitlagerhalbschale in Form eines Keilspaltes ausläuft, wobei der Strömungska­

nal mit den Ölzufuhrbohrungen der unteren Gleitlagerhalbschale gekoppelt ist. Als 

radiale Innenseite der Gleitlagerhalbschale wird die Lauffläche der Gleitlagerhalb­

schale bezeichnet, welche zur Übertragung von Radialkräften dient. Von Vorteil an 

dieser Maßnahme ist, dass mittels einem derartigen Strömungskanal die hydrody­

namischen Gleiteigenschaften des Gleitlagers verbessert werden können. Beson­

ders bei Hochgeschwindigkeitszügen ist es notwendig, dass das hydrodynamische 

Gleitlager bei einer großen Drehzahl möglichst leichtgängig ist.

Gemäß einer Weiterbildung ist es möglich, dass, der Strömungskanal eine axiale 

Erstreckung zwischen 5% und 95%, insbesondere zwischen 10% und 80%, bevor­

zugt zwischen 30% und 70% der axialen Erstreckung der unteren Gleitlagerhalb­

schale aufweist. Von Vorteil ist hierbei, dass sich der Strömungskanal nicht über 

die gesamte Breite des Gleitlagers erstreckt und somit die Druckverteilung inner­

halb des hydrodynamischen Gleitlagers verbessert werden kann.
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Ferner kann es zweckmäßig sein, wenn die beiden Radsatzlagervorrichtungen 

zwischen den beiden Rädern des Radsatzes angeordnet sind. Von Vorteil ist hier­

bei, dass besonders bei einer derartigen Ausgestaltung der Lagersituation des 

Radsatzes die hydrodynamischen Eigenschaften des Gleitlagers verbessert wer­

den können. Dies kann dadurch erreicht werden, dass durch eine derartige Maß­

nahme die Verformung der Radsatzwelle geringer gehalten werden kann als wenn 

das Radlager außerhalb der Räder angeordnet wäre. Somit wird eine übermäßige 

Schrägstellung der Radsatzwelle relativ zum Gleitlager weitestgehend vermieden. 

Darüber hinaus kann durch eine derartige Maßnahme bei möglichst geringem 

Bauraum eine möglichst große Spurweite erzielt werden. Diese ist besonders bei 

Hochgeschwindigkeitszügen notwendig.

Darüber hinaus kann vorgesehen sein, dass ein oberer Teil des Gehäuses mit der 

Wellenaufnahme gekoppelt ist, oder einteilig mit der Wellenaufnahme ausgebildet 

ist und ein unterer Teil des Gehäuses als Gehäusedeckel ausgebildet ist, welcher 

mittels Befestigungsmittel mit dem oberen Teil des Gehäuses gekoppelt ist. Von 

Vorteil ist hierbei, dass durch diese Maßnahme der Gehäusedeckel entfernt wer­

den kann, um das Gleitlager warten zu können.

Weiters kann vorgesehen sein, dass das Fahrgestell derart ausgebildet ist, dass 

die Außenseite des Gehäuses während der Fahrt von der Zugluft umströmt wird. 

Von Vorteil ist hierbei, dass durch diese Maßnahme die im Gleitlager erzeugte 

Wärmemenge mit einer höheren Effizienz an die Umwelt abgegeben werden kann. 

Dies ist besonders bei Hochgeschwindigkeitszügen notwendig, da hier aufgrund 

der hohen Drehzahl des Radsatzes eine große Wärmemenge anfällt.

Gemäß einer besonderen Ausprägung ist es möglich, dass an der Außenseite des 

Gehäuses, insbesondere an den Seitenwänden Kühlrippen angeordnet sind. Von 

Vorteil ist hierbei, dass durch diese Maßnahme die im Gleitlager erzeugte Wärme­

menge mit einer höheren Effizienz an die Umwelt abgegeben werden kann. Dies 

ist besonders bei Hochgeschwindigkeitszügen notwendig, da hier aufgrund der ho­

hen Drehzahl des Radsatzes eine große Wärmemenge anfällt. Die Kühlrippen 

können insbesondere in Fahrtrichtung ausgerichtet sein, sodass sie während der 

Fahrt von der Zugluft umströmt werden.
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Entsprechend einer vorteilhaften Weiterbildung kann vorgesehen sein, dass im Öl­

sumpf eine poröse Struktur angeordnet ist, die zur Beruhigung des Schmieröls im 

Ölsumpf dient. Das Schmieröl kann in den Poren der porösen Struktur aufgenom­

men werden. Von Vorteil ist hierbei, dass durch diese Maßnahme ein Aufschäu­

men des Schmieröls im Ölsumpf vermindert bzw. zur Gänze vermieden werden 

kann.

Insbesondere kann es vorteilhaft sein, wenn in zumindest einer der Seitenwände 

des Gehäuses eine Wellendichtung in Form eines Wellendichtringes angeordnet 

ist, welcher zur Abdichtung zwischen der Radsatzwelle und dem Gehäuse dient. 

Von Vorteil ist hierbei, dass ein derartiger Wellendichtring eine gute Dichtwirkung 

aufweist und auch bei Stillstand des Radsatzes seine Dichtwirkung entfalten kann.

Alternativ dazu kann vorgesehen sein, dass in zumindest einer der Seitenwände 

des Gehäuses eine Wellendichtung in Form einer Labyrinthdichtung zwischen 

dem Gehäuse und der Radsatzwelle ausgebildet ist, welche zur Abdichtung der 

Radsatzwelle dient. Von Vorteil ist hierbei, dass eine derartige Labyrinthdichtung 

auch bei hohen Drehzahlen nur einen geringen Widerstand aufweist. Darüber hin­

aus wird keine an der Radsatzwelle anliegende Manschette benötigt, welche bei 

hohen Drehzahlen durch thermische Einwirkung zerstört werden könnte.

Anstatt der Labyrinthdichtung können natürlich auch andere berührungslose Dich­

tungen, wie etwa ein Ringspalt verwendet werden. Beispielsweise kann die Dich­

tung durch einen in einem Einstich lose eingelegten Bronzegleitring gebildet wer­

den.

Darüber hinaus kann vorgesehen sein, dass in den Seitenwänden des Gehäuses 

an der Unterseite der Labyrinthdichtung eine Ölablaufbohrung angeordnet ist. Von 

Vorteil ist hierbei, dass durch diese Maßnahme das in der Labyrinthdichtung wäh­

rend dem Fahrbetrieb angesammelte Schmieröl wieder zurück in das Gehäusein­

nere geführt werden kann.

Alternativ zur Ölablaufbohrung kann vorgesehen sein, dass eine Innenwand der 

Labyrinthdichtung niedriger ist als eine Außenwand der Labyrinthdichtung und 
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dadurch gewährleistete ist, dass das sich in der Labyrinthdichtung absetzende 

Schmieröl nicht aus dem Gehäuse austreten kann.

Vorteilhaft ist auch eine Ausprägung, gemäß welcher vorgesehen sein kann, dass 

in Axialerstreckung der Radsatzwelle außerhalb der Seitenwand des Gehäuses 

eine Sperrwand angeordnet ist, wobei zwischen der Sperrwand und der Seiten­

wand des Gehäuses eine Sperrluftkammer ausgebildet ist. Von Vorteil ist hierbei, 

dass durch diese Maßnahme Sperrluft in die Sperrluftkammer eingeleitet werden 

kann, wodurch ein Auslaufen des Schmieröles aus dem Gehäuse vermieden wer­

den kann und gleichzeitig das Eintreten von Schmutz, insbesondere Staub, in das 

Innere des Gehäuses vermieden werden kann. Gleichzeitig kann im Gehäuse eine 

Bohrung vorgesehen sein, welche zur Abfuhr der in das Gehäuse eindringenden 

Sperrluft dient. Dadurch kann über den Luftaustausch eine zusätzliche Kühlwir­

kung erreicht werden.

Gemäß einer Weiterbildung ist es möglich, dass an zumindest einer der Seiten­

wände eine Durchgangsbohrung ausgebildet ist, welche als Saugbohrung zum 

Aufbringen eines Unterdruckes im inneren des Gehäuses dient. Von Vorteil ist 

hierbei, dass durch diese Maßnahme das Gehäuse evakuiert werden kann und 

somit ein Austreten des Schmieröles vermieden werden kann, da im Inneren des 

Gehäuses ein Unterdruck herrscht. Zusätzlich kann durch diese Maßnahme ein 

Luftaustausch im Gehäuse ermöglicht werden, was zu einer zusätzlichen Kühlung 

führt. Die Saugbohrung wirkt während des Betriebes des Schienenfahrzeuges 

durch den Venturi-Effekt so, dass die am Gehäuse vorbeistreichende Luft einen 

Unterdruck erzeugt, wodurch Luft aus dem Gehäuse heraus gesaugt wird.

Ferner kann es zweckmäßig sein, wenn der Durchgangsbohrung ein Filterelement 

vorgeschalten ist. Von Vorteil ist hierbei, dass durch das Filterelement ein Austre­

ten von möglicherweise zerstäubtem Schmieröl aus dem Gehäuse vermieden wer­

den kann. Das Filterelement kann insbesondere in Form einer porösen Struktur, 

wie etwa einer Metallstruktur ausgebildet sein. Weiters kann vorgesehen sein, 

dass das Filterelement im Eintrittsbereich der Durchgangsbohrung angeordnet ist, 

wobei die Durchgangsbohrung im Eintrittsbereich zum Inneren des Gehäuses hin
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fallend ausgebildet ist. Dadurch kann das im Filterelement aufgefangene

Schmieröl wieder in das Innere des Gehäuses ablaufen.

Darüber hinaus kann vorgesehen sein, dass der Durchmesser der Radsatzwelle 

im Bereich der Gleitlagerhalbschalen größer ist als der Durchmesser der restli­

chen Länge der Radsatzwelle oder dass im Bereich der Gleitlagerhalbschalen ein 

Aufsatzelement ausgebildet ist, welches an der Radsatzwelle befestigt ist. Von 

Vorteil ist hierbei, dass durch diese Maßnahme der Gleitbereich zwischen den 

Gleitlagerhalbschalen und der Welle einen größeren radialen Abstand zum Zent­

rum der Welle aufweist, als der Bereich der Dichtung im Wellengehäuse. Somit 

kann der Ölstand im Ölsumpf so hoch gewählt werden, dass das untere Gleitlager 

zumindest teilweise in den Ölsumpf eintaucht und gleichzeitig der Ölstand so nied­

rig ist, dass er nicht bis an den Bereich des Durchtritts der Radsatzwelle im Ge­

häuse reicht. Somit kann bei verbesserter Schmierwirkung ein unerwünschtes 

Auslaufen von Schmieröl aus dem Gehäuse weitestgehend vermieden werden. 

Bei Verwendung eines Aufsatzelementes kann außerdem für das Aufsatzelement 

ein Material verwendet werden, welches in Kombination mit dem Gleitlager ver­

besserte Gleiteigenschaften aufweist. Somit können die Radsatzwelle und das 

Aufsatzelement aus einem unterschiedlichen Material gebildet sein.

Weiters kann vorgesehen sein, dass zumindest eine der beiden Gleitlagerhalb­

schalen einen Bund zur axialen Kraftübertragung aufweist. Von Vorteil ist hierbei, 

dass durch diese Maßnahme nicht nur eine radiale Lagerung sondern auch eine 

axiale Lagerung des Radsatzes erreicht werden kann.

Gemäß einer besonderen Ausprägung ist es möglich, dass die untere Gleitlager­

halbschale weitere Ölzufuhrbohrungen aufweist, welche die untere Gleitlagerhalb­

schale im Bereich des Bundes axial durchdringen, wobei im Lagerdeckel weitere 

Ölzufuhrbohrungen ausgebildet sind, welche mit den weiteren Ölzufuhrbohrungen 

der unteren Gleitlagerhalbschale deckungsgleich sind. Von Vorteil ist hierbei, dass 

durch diese Maßnahme auch die axiale Lagerung mittels dem Bund als hydrody­

namisches Gleitlager ausgebildet sein kann und somit ebenfalls einen geringen 

Reibungswiderstand und einen geringen Verschleiß aufweisen kann.
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Entsprechend einer vorteilhaften Weiterbildung kann vorgesehen sein, dass in der 

unteren Gleitlagerhalbschale an der Innenseite des Bundes ein weiterer Strö­

mungskanal ausgebildet ist, welcher in der unteren Gleitlagerhalbschale oder in 

der oberen Gleitlagerhalbschale in Form eines weiteren Keilspaltes ausläuft, wo­

bei der weitere Strömungskanal mit den weiteren Ölzufuhrbohrungen der unteren 

Gleitlagerhalbschale gekoppelt ist. Von Vorteil ist hierbei, dass durch diese Maß­

nahme die hydrodynamischen Gleiteigenschaften des Gleitlagers verbessert wer­

den können.

Erfindungsgemäß ist auch ein Verfahren zum Wechseln der oberen Gleitlager­

halbschale bei einem Schienenfahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprü­

che, wobei das Verfahren die folgenden Verfahrensschritte aufweist:

- Lösen der Befestigungsmittel des Gehäusedeckels und abnehmen des Gehäu­

sedeckels;

- Lösen der Befestigungsmittel des Lagerdeckels und abnehmen des Lagerde­

ckels;

- Entfernen der unteren Gleitlagerhalbschale;

- Anheben des Fahrgestells des Schienenfahrzeuges, sodass die Wellenauf­

nahme und die Radsatzwelle zueinander beabstandet werden und die obere Gleit­

lagerhalbschale nicht mehr belastet wird;

- Herausnehmen der oberen Gleitlagerhalbschale durch radiales Beabstanden der 

Gleitlagerhalbschale von der Radsatzwelle;

- Einsetzen einer neuen oberen Gleitlagerhalbschale zwischen der Wellenauf­

nahme und der Radsatzwelle;

- Absenken des Fahrgestells des Schienenfahrzeuges, sodass die Wellenauf­

nahme und die Radsatzwelle aufeinander zu bewegt werden, bis die obere Gleitla­

gerhalbschale an der Wellenaufnahme und an der Radsatzwelle anliegt;

- Zusammenbau des Lagerdeckels mitsamt der unteren Gleitlagerhalbschale;

- Zusammenbau des Gehäusedeckels.

Von Vorteil am erfindungsgemäßen Verfahren ist, dass durch Ausführen der ein­

zelnen Verfahrensschritte das Gleitlager gewechselt werden kann, ohne dass die 

Räder vom Radsatz entfernt werden müssen. Dadurch, dass das Gleitlager bzw.
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die Gleitlagerhalbschalen radial von der Radsatzwelle entfernt werden, ist es nicht 

notwendig, dass axial genügend Freiraum vorhanden ist, um das Gleitlager axial 

von der Welle entfernen zu können.

Ferner kann vorgesehen sein, dass das Fahrgestell des Schienenfahrzeuges nur 

geringfügig angehoben wird und die obere Gleitlagerhalbschale durch Verdrehung 

um die Wellenachse aus der Wellenaufnahme herausgeschwenkt wird. Von Vorteil 

ist hierbei, dass das Schienenfahrzeug nur ein sehr geringes Maß angehoben 

werden muss, um die obere Gleitlagerhalbschale wechseln zu können. Zum 

Wechseln der oberen Gleitlagerhalbschale kann diese selbst bei Vorhandensein 

eines nur geringen Spaltes zwischen der Radsatzwelle und der Wellenaufnahme 

um die Längsachse der Radsatzwelle gedreht werden, sodass die obere Gleitla­

gerhalbschale nach unten verschoben wird. Wenn die obere Gleitlagerhalbschale 

ausreichend weit nach unten verschoben ist, so kann sie aufgrund des bereits ent­

fernten Lagerregals und aufgrund der bereits entfernten unteren Gleitlagerhalb­

schale ohne großen Aufwand radial von der Radsatzwelle entfernt werden. Der 

Einbau einer neuen Gleitlagerhalbschale funktioniert genau gegengleich zum be­

reits beschriebenen Ausbau der alten oberen Gleitlagerhalbschale.

Anstatt der oberen und der unteren Gleitlagerhalbschale kann auch eine hohlzy­

lindrische Gleitlagerbuchse verwendet werden. Eine derartige Lösung ist als Äqui­

valent zu sehen.

Als Schmieröl können Mineralöle verwendet werden. Als besonders vorteilhaft hat 

sich die Verwendung von Spindelöl erwiesen, welches eine geringe kinematische 

Viskosität aufweist. Insbesondere ist es vorteilhaft, wenn die kinematische Viskosi­

tät des Schmieröles gemäß DIN 51 562 -1 bei 40°C zwischen 5mm2/s und 

100mm2/s und bei 100°C zwischen 1mitf7s und 10mm2/s liegt.

Zum besseren Verständnis der Erfindung wird diese anhand der nachfolgenden 

Figuren näher erläutert.

Es zeigen jeweils in stark vereinfachter, schematischer Darstellung:

Fig. 1 eine Darstellung eines Schienenfahrzeuges;
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Fig. 2 eine Schnittdarstellung einer Radsatzlagervorrichtung des Schienen­

fahrzeuges gemäß der Schnittlinie II-II in Fig. 1;

Fig. 3 eine Schnittdarstellung eines Ausführungsbeispiels der Radsatzlager­

vorrichtung gemäß der Schnittlinie III-III in Fig. 2;

Fig. 4 eine Detailansicht X einer möglichen Abdichtung mittels einer Labyrinth­

dichtung;

Fig. 5 eine Detailansicht Y einer Ausführungsvariante mit einer Saugbohrung;

Fig. 6 eine Schnittdarstellung eines Ausführungsbeispiels der Radsatzlager­

vorrichtung mit Kühlrippen gemäß der Schnittlinie III-III in Fig. 2;

Fig. 7 eine Schnittdarstellung eines Ausführungsbeispiels der Radsatzlager­

vorrichtung mit einer Sperrluftkammer gemäß der Schnittlinie III-III in 

Fig. 2;

Fig. 8 eine perspektivische Ansicht eines Ausführungsbeispiels der Gleitlager­

halbschalen;

Fig. 9 eine Schnittdarstellung eines Ausführungsbeispiels der Radsatzlager­

vorrichtung mit größerem Durchmesser der Radsatzwelle im Lagerbe­

reich gemäß der Schnittlinie III-III in Fig. 2;

Fig. 10 eine perspektivische Darstellung eines Ausführungsbeispiels einer Rad­

satzwelle mit einem Aufsatzelement im Bereich der Lagerstelle;

Fig. 11 eine Schnittdarstellung eines Ausführungsbeispiels der Radsatzlager­

vorrichtung mit zusätzlicher Axiallagerung gemäß der Schnittlinie III-III 

in Fig. 2;

Fig. 12 eine Schnittdarstellung eines weiteren Ausführungsbeispiels der Rad­

satzlagervorrichtung mit zusätzlicher Axiallagerung gemäß der Schnittli­

nie III-III in Fig. 2;

11 / 41
N2017/13300-AT-00



11

Fig. 13 eine perspektivische Schnittdarstellung eines weiteren Ausführungsbei­

spiels der Radsatzlagervorrichtung.

Einführend sei festgehalten, dass in den unterschiedlich beschriebenen Ausfüh­

rungsformen gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbe­

zeichnungen versehen werden, wobei die in der gesamten Beschreibung enthalte­

nen Offenbarungen sinngemäß auf gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. 

gleichen Bauteilbezeichnungen übertragen werden können. Auch sind die in der 

Beschreibung gewählten Lageangaben, wie z.B. oben, unten, seitlich usw. auf die 

unmittelbar beschriebene sowie dargestellte Figur bezogen und sind diese Lage­

angaben bei einer Lageänderung sinngemäß auf die neue Lage zu übertragen.

Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung eines Schienenfahrzeuges 1, welches 

zur gleisgebundenen Beförderung von Personen oder Gütern dient. Das Schie­

nenfahrzeug 1 weist ein Fahrgestell 2 auf, an welchem ein Radsatz 3 angeordnet 

ist. Der Radsatz 3 umfasst eine Radsatzwelle 4, an welchem zwei Räder 5 ange­

ordnet sind. Die Räder 5 laufen auf einer Schiene. Vorzugsweise ist vorgesehen, 

dass die Räder 5 mittels der Radsatzwelle 4 verdrehstarr zueinander gekoppelt 

sind. Alternativ kann auch vorgesehen sein, dass je Rad 5 eine Radsatzwelle 4 

ausgebildet ist.

Weiters ist eine Radsatzlagervorrichtung 6 vorgesehen, mittels welcher der Rad­

satz 3 drehbar am Fahrgestell 2 befestigt ist. Die Radsatzlagervorrichtung 6 ist mit 

dem Fahrgestell 2 gekoppelt bzw. in einem weiteren Ausführungsbeispiel teilweise 

im Fahrgestell 2 ausgebildet. Wie aus Fig. 5 weiters ersichtlich, sind am Fahrge­

stell 2 vorzugsweise zwei der Radsatzlagervorrichtungen 6 angeordnet, wobei die 

Radsatzwelle 4 in den Radsatzlagervorrichtungen 6 drehbar gelagert ist.

Die beschriebene Radsatzlagervorrichtung 6 ist besonders vorteilhaft zur Verwen­

dung in einem Hochgeschwindigkeitszug.

Fig. 2 zeigt eine schematische Schnittdarstellung eines Ausführungsbeispiels der 

Radsatzlagervorrichtung 6 gemäß der Schnittlinie II - II aus Fig. 1. Wie aus Fig. 2
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ersichtlich, kann vorgesehen sein, dass die Radsatzwelle 4 als Hohlwelle ausge­

führt ist. Natürlich kann die Radsatzwelle 4 auch als Vollwelle ausgeführt sein.

Weiters ist in der Radsatzlagervorrichtung 6 eine Wellenaufnahme 7 ausgebildet, 

welche zur Aufnahme der Radsatzwelle 4 unter Zwischenschaltung einer oberen 

Gleitlagerhalbschale 8 dient. Zusammen mit einer unteren Gleitlagerhalbschale 9 

dient die obere Gleitlagerhalbschale 8 zur Lagerung der Radsatzwelle 4. Die 

obere Gleitlagerhalbschale 8 dient zur Kraftaufnahme bzw. zur Kraftübertragung 

zwischen der Wellenaufnahme 7 des Radsatzes 3 und der Radsatzwelle 4. Die 

Radsatzwelle 4 ist hierbei drehbar in den beiden Gleitlagerhalbschalen 8, 9 aufge­

nommen. Die untere Gleitlagerhalbschale 9 dient zur Vervollständigung des hydro­

dynamischen Lagers, dient jedoch im Normalfall nicht zur Kraftübertragung.

Anstatt der beiden Gleitlagerhalbschalen 8, 9 kann natürlich auch eine Gleitlager­

buchse verwendet werden, in welcher beide Gleitlagerhalbschalen 8, 9 vereint 

sind.

Weiters ist ein Lagerdeckel 10 ausgebildet, welcher zusammen mit der Wellenauf­

nahme 7 zur Aufnahme bzw. zum Klemmen und zum Positionieren der beiden 

Gleitlagerhalbschalen 8, 9 dient. Der Lagerdeckel 10 ist mittels Befestigungsmittel 

11 mit der Wellenaufnahme 7 gekoppelt, wobei in Fig. 2 aus Gründen der Über­

sichtlichkeit die Befestigungsmittel 11 nicht dargestellt sind. Die Befestigungsmittel 

11 können beispielsweise in Form von Schrauben ausgebildet sein.

Wie aus Fig. 2 weiters ersichtlich, kann vorgesehen sein, dass die untere Gleitla­

gerhalbschale 9 eine oder mehrere Ölzufuhrbohrungen 12 aufweist, welche die 

untere Gleitlagerhalbschale 9 in radialer Richtung durchdringen. Weiters kann vor­

gesehen sein, dass der Lagerdeckel 10 ebenfalls Ölzufuhrbohrungen 13 aufweist, 

welche den Lagerdeckel 10 ebenfalls in radialer Richtung durchdringen.

Die Ölzufuhrbohrungen 13 des Lagerdeckels 10 können deckungsgleich mit den 

Ölzufuhrbohrungen 12 der unteren Gleitlagerhalbschalen 9 sein. Weiters kann vor­

gesehen sein, dass an der radialen Innenseite 14 der unteren Gleitlagerhalbschale 

9 ein Strömungskanal 15 ausgebildet ist, welcher mit den Ölzufuhrbohrungen 12
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der unteren Gleitlagerhalbschale 9 strömungsverbunden ist. Der Strömungskanal 

15 kann entweder in der unteren Gleitlagerhalbschale 9 oder in der oberen Gleitla­

gerhalbschale 8 in einem Keilspalt 16 auslaufen.

Weiters umfasst die Radsatzlagervorrichtung 6 ein Gehäuse 17 welches die Wel­

lenaufnahme 7 bzw. die beiden Gleitlagerhalbschalen 8, 9 umgibt. Das Gehäuse 

17 dient zur Aufnahme von Schmieröl 18, welches zum Betrieb des hydrodynami­

schen Gleitlagers dient. Insbesondere kann vorgesehen sein, dass das Gehäuse 

17 einen oberen Teil 19 aufweist, welcher entweder einstückig mit der Wellenauf­

nahme 7 ausgebildet ist oder mit der Wellenaufnahme 7 gekoppelt ist. Außerdem 

weist das Gehäuse 17 einen unteren Teil 20 auf, welcher zusammen mit dem obe­

ren Teil 19 den Innenraum umschließt. Der untere Teil 20 des Gehäuses 17 kann 

insbesondere als Gehäusedeckel 21 ausgeführt sein, welcher mittels Befesti­

gungsmittel 22 am oberen Teil 19 des Gehäuses 17 befestigt ist. Im unteren Teil 

20 des Gehäuses 17 ist ein Ölsumpf 23 ausgebildet, in welchem das Schmieröl 18 

aufgenommen ist. Der Ölsumpf 23 ist bis zu einem gewissen Ölstand 24 mit 

Schmieröl 18 gefüllt. Der optimale Ölstand 24 wird bei Neubefüllung des Ölsump­

fes 23 durch Schmieröl 18 eingestellt, wobei der Ölstand 24 während des Betrie­

bes des Schienenfahrzeuges 1 und auch über die Lebensdauer der Radsatzlager­

vorrichtung 6 variieren kann.

Optional ist es denkbar, dass eine Sensorik 25 vorgesehen ist, mittels welcher der 

Ölstand 24 erfasst bzw. überwacht wird. Darüber hinaus kann eine Ölzufuhrleitung 

26 ausgebildet sein, mittels welcher verloren gegangenes Schmieröl 18 manuell 

oder auch automatisch nachgefüllt werden kann.

Wie aus Fig. 2 ersichtlich, wird der Ölstand 24 vorzugsweise so hoch gewählt, 

dass die Ölzufuhrbohrungen 13 im Lagerdeckel 10 zumindest in deren Ansaugbe­

reich vollständig unterhalb des Niveaus des Ölstandes 24 liegen. Vorzugsweise 

wird der Ölstand 24 so hoch gewählt, dass eine Gleitoberfläche 27 der Radsatz­

welle 4 im Ruhezustand ebenfalls in das Schmieröl 18 eintaucht.

Beim Anfahren des Schienenfahrzeuges 1 liegt zwischen der oberen Gleitlager­

halbschale 8 und der Gleitoberfläche 27 der Radsatzwelle 4 eine Gleitreibung vor.
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Somit ist es notwendig, dass die obere Gleitlagerhalbschale gute Notlaufeigen­

schaften bzw. gute Gleitreibungseigenschaften aufweist. Je höher die Drehge­

schwindigkeit der Radsatzwelle 4 ist, desto mehr Schmieröl 18 wird zum Keilspalt 

16 befördert, wodurch es zu einem Aufschwimmen der oberen Gleitlagerhalb­

schale 8 und somit zu einem hydrodynamischem Gleiten kommt.

Wie in Fig. 2 weiters schematisch dargestellt, kann vorgesehen sein, dass im Be­

reich des Ölsumpfes 23 eine poröse Struktur 28 ausgebildet ist, welche zur Beru­

higung des Schmieröles 18 dient. Die poröse Struktur 28 kann sich im gesamten 

Bereich des Ölsumpfes 23 befinden. Weiters ist es auch denkbar, dass die poröse 

Struktur 28 nur in Teilbereichen des Ölsumpfes 23 ausgebildet ist. Die poröse 

Struktur 28 kann beispielsweise durch einen Kunststoffschwamm oder durch einen 

Metallschwamm gebildet sein.

Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung eines Ausführungsbeispiels der Rad­

satzlagervorrichtung 6 gemäß der Schnittlinie III - III in Fig. 2, wobei für gleiche 

Teile gleiche Bezugszeichen bzw. Bauteilbezeichnungen wie in den vorangegan­

genen Figuren 1 und 2 verwendet werden. Um unnötige Wiederholungen zu ver­

meiden, wird auf die detaillierte Beschreibung in den vorangegangenen Figuren 1 

und 2 hingewiesen bzw. Bezug genommen.

Wie aus Fig. 3 ersichtlich, kann vorgesehen sein, dass die Radsatzwelle 4 durch 

beide Seitenwände 29 des Gehäuses 17 geführt ist. Zur Abdichtung zwischen der 

Seitenwand 29 des Gehäuses 17 und der Radsatzwelle 4 ist eine Wellendichtung 

30 vorgesehen. Die Wellendichtung 30 kann in verschiedensten Ausführungen 

ausgebildet sein. Beispielsweise ist es denkbar, dass die Wellendichtung 30 in 

Form eines Wellendichtringes ausgebildet ist. Weiters ist es auch denkbar, dass 

die Wellendichtung 30 in Form einer berührungslosen Dichtung, wie etwa einer 

Labyrinthdichtung ausgebildet ist.

Ein mögliches Ausführungsbeispiel einer Labyrinthdichtung ist in Fig. 4 schema­

tisch dargestellt. Wie aus Fig. 4 ersichtlich, kann vorgesehen sein, dass an der 

Radsatzwelle 4 ein Wulst 31 ausgebildet ist, welcher mit einer Ausnehmung 32 in
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der Seitenwand 29 des Gehäuses 17 korrespondiert. Weiters kann eine Ölablauf­

bohrung 33 vorgesehen sein, welche zum Abführen von überflüssigem Öl dient. 

Anstatt der Ölablaufbohrung 33 kann auch vorgesehen sein, dass, wie in Fig. 4 

schematisch dargestellt, die innere Wand der Ausnehmung 32 niedriger ist als die 

äußere Wand der Ausnehmung 32 und somit das Schmieröl 18 immer in das In­

nere des Gehäuses 17 abfließt.

In Fig. 5 ist eine weitere Ausführungsvariante der Seitenwand 29 dargestellt. Wie 

aus Fig. 5 ersichtlich, kann vorgesehen sein, dass in der Seitenwand 29 eine 

Durchgangsbohrung 34 ausgebildet ist, welche zur Abfuhr von Luft aus dem Ge­

häuseinneren dient. Bei Anordnung der Durchgangsbohrung 34 in einer der Sei­

tenwände 29 kann durch den Venturi-Effekt Luft aus dem Inneren des Gehäuses 

gesogen werden. Weiters kann vorgesehen sein, dass ein Filterelement 35 ausge­

bildet ist, welches dazu dient, um etwaige zerstäubte Ölrückstände aus der her­

ausgesaugten Luft zurückzuhalten.

Wie aus Fig. 3 weiters ersichtlich, kann vorgesehen sein, dass eine axiale Erstre­

ckung 36 des Strömungskanals 15 der unteren Gleitlagerhalbschale 9 geringer 

sein kann als eine axiale Erstreckung 37 der unteren Gleitlagerhalbschale 9.

Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass der Strömungskanal 15 mittig bezüg­

lich der axialen Erstreckung 37 der unteren Gleitlagerhalbschale 9 angeordnet ist.

In der Fig. 6 ist eine weitere und gegebenenfalls für sich eigenständige Ausfüh­

rungsform der Radsatzlagervorrichtung 6 gezeigt, wobei wiederum für gleiche 

Teile gleiche Bezugszeichen bzw. Bauteilbezeichnungen wie in den vorangegan­

genen Figuren 1 bis 5 verwendet werden. Um unnötige Wiederholungen zu ver­

meiden, wird auf die detaillierte Beschreibung in den vorangegangenen Figuren 1 

bis 5 hingewiesen bzw. Bezug genommen.

Wie aus Fig. 6 ersichtlich, kann vorgesehen sein, dass am Gehäuse 17, insbeson­

dere am Gehäusedeckel 21 an der Außenseite Kühlrippen 38 angeordnet sind, 

welche zur verbesserten Kühlung des Schmieröles 18 dienen.
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Die Kühlrippen 38 sind vorzugsweise so ausgebildet, dass sie während dem Fahr­

betrieb des Schienenfahrzeuges 1 von der Zugluft umströmt werden und somit zur 

Wärmeabfuhr dienen.

In der Fig. 7 ist eine weitere und gegebenenfalls für sich eigenständige Ausfüh­

rungsform der Radsatzlagervorrichtung 6 gezeigt, wobei wiederum für gleiche 

Teile gleiche Bezugszeichen bzw. Bauteilbezeichnungen wie in den vorangegan­

genen Figuren 1 bis 6 verwendet werden. Um unnötige Wiederholungen zu ver­

meiden, wird auf die detaillierte Beschreibung in den vorangegangenen Figuren 1 

bis 6 hingewiesen bzw. Bezug genommen.

Im Ausführungsbeispiel nach Fig. 7 ist außerhalb der Seitenwände 29 des Gehäu­

ses 17 eine Sperrwand 39 ausgebildet, welche ebenfalls von der Radsatzwelle 4 

durchdrungen wird. Zwischen der Sperrwand 39 und der Seitenwand 29 des Ge­

häuses 17 ist eine Sperrluftkammer 40 ausgebildet, welche über eine Druckluftzu­

fuhr 41 mit Druckluft beaufschlagt werden kann. Hierbei kann die im Schienenfahr­

zeug 1 erzeugte Druckluft in die Druckluftzufuhr 41 geleitet werden.

Insbesondere kann vorgesehen sein, dass sowohl in der Sperrwand 39 als auch in 

der Seitenwand 29 eine Wellendichtung 30 vorgesehen ist und somit nur eine ge­

ringe Menge an Druckluft aus der Sperrluftkammer 40 entweicht. Weiters kann 

auch bei diesem Ausführungsbeispiel vorgesehen sein, dass eine Durchgangs­

bohrung 34 ausgebildet ist, über welche die durch die Sperrluftkammer in das Ge­

häuse eingebrachte Luft abgeführt werden kann. Dadurch kann zusätzlich zur 

Dichtwirkung der Sperrluftkammer 40 eine zusätzliche Kühlwirkung im Gehäuse 

erzielt werden.

In der Fig. 8 ist eine weitere und gegebenenfalls für sich eigenständige Ausfüh­

rungsform der Radsatzlagervorrichtung 6 gezeigt, wobei wiederum für gleiche 

Teile gleiche Bezugszeichen bzw. Bauteilbezeichnungen wie in den vorangegan­

genen Figuren 1 bis 7 verwendet werden. Um unnötige Wiederholungen zu ver­

meiden, wird auf die detaillierte Beschreibung in den vorangegangenen Figuren 1 

bis 7 hingewiesen bzw. Bezug genommen.
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Fig. 8 zeigt ein mögliches Ausführungsbeispiel der oberen Gleitlagerhalbschale 8 

und der unteren Gleitlagerhalbschale 9 in einer perspektivischen Ansicht. Wie aus 

Fig. 8 ersichtlich, kann vorgesehen sein, dass sich der Strömungskanal 15 von der 

unteren Gleitlagerhalbschale 9 bis in die obere Gleitlagerhalbschale 8 hinein er­

streckt. In der oberen Gleitlagerhalbschale 8 kann dann ein Keilspalt 16 vorgese­

hen sein, welcher zum Aufbringen des hydrodynamischen Effektes dient. In einer 

alternativen, nicht dargestellten Ausführungsvariante kann natürlich auch vorgese­

hen sein, dass sich der Strömungskanal 15 nicht bis in die obere Gleitlagerhalb­

schale 8 erstreckt, sondern dass der Keilspalt 16 bereits in der unteren Gleitlager­

halbschale 9 ausgebildet ist. Da das Schienenfahrzeug 1 vorzugsweise zur Bewe­

gung in beide Fahrtrichtungen vorgesehen ist, sind die beiden Gleitlagerhalbscha­

len 8, 9 vorzugsweise symmetrisch bezüglich einer vertikalen Mittelebene ausge­

bildet.

In der Fig. 9 ist eine weitere und gegebenenfalls für sich eigenständige Ausfüh­

rungsform der Radsatzlagervorrichtung 6 gezeigt, wobei wiederum für gleiche 

Teile gleiche Bezugszeichen bzw. Bauteilbezeichnungen wie in den vorangegan­

genen Figuren 1 bis 8 verwendet werden. Um unnötige Wiederholungen zu ver­

meiden, wird auf die detaillierte Beschreibung in den vorangegangenen Figuren 1 

bis 8 hingewiesen bzw. Bezug genommen.

Fig. 9 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel der Radsatzlagervorrichtung 6. Wie 

aus Fig. 9 ersichtlich, kann vorgesehen sein, dass der Durchmesser 42 im Bereich 

der Gleitlagerhalbschalen 8, 9 größer ist als der Durchmesser 43 der restlichen 

Radsatzwelle 4. Dieser Bereich mit einem größeren Durchmesser 42 kann auch 

als Lagerbereich 44 bezeichnet werden.

Wie aus Fig. 9 ersichtlich, kann der Lagerbereich 44 beispielsweise bei einer ge­

schmiedeten Radsatzwelle 4 einstückig mit dem Rest der Radsatzwelle 4 ausge­

bildet sein.

In Fig. 10 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel einer Radsatzwelle 4 dargestellt. 

Wie aus Fig. 10 ersichtlich, kann vorgesehen sein, dass der Lagerbereich 44 in 

Form eines Aufsatzes ausgebildet ist. Wie aus Fig. 10 weiters ersichtlich, kann
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vorgesehen sein, dass der Aufsatz beispielsweise zwei Halbschalen umfasst, wel­

che mittels Befestigungsmittel 45 zusammengehalten werden. Die Befestigungs­

mittel 45 können beispielsweise in Form von Schrauben ausgebildet sein, welche 

in umfänglich angeordneten Bohrungen aufgenommen sind.

Derartige Bohrungen können beispielsweise abgedeckt werden, sodass die hydro­

dynamischen Gleiteigenschaften nicht beeinträchtigt werden. Alternativ dazu ist es 

wie strichliert dargestellt auch denkbar, dass die Befestigungsmittel 45 nicht radial 

sondern teilweise axial in den Lagerbereich 44 eingebracht werden, sodass die 

Mantelfläche des Lagerbereiches 44 nicht beeinträchtigt wird. Natürlich können 

auch sämtliche andere Verbindungsmethoden zum Aufbringen eines Aufsatzes im 

Lagerbereich 44 ausgebildet sein. Von Vorteil bei Verwendung eines Aufsatzes ist, 

dass bei diesem ein zur Radsatzwelle 4 unterschiedlicher Werkstoff verwendet 

werden kann, welcher beispielsweise verbesserte Gleiteigenschaften aufweist.

In der Fig. 11 ist eine weitere und gegebenenfalls für sich eigenständige Ausfüh­

rungsform der Radsatzlagervorrichtung 6 gezeigt, wobei wiederum für gleiche 

Teile gleiche Bezugszeichen bzw. Bauteilbezeichnungen wie in den vorangegan­

genen Figuren 1 bis 10 verwendet werden. Um unnötige Wiederholungen zu ver­

meiden, wird auf die detaillierte Beschreibung in den vorangegangenen Figuren 1 

bis 10 hingewiesen bzw. Bezug genommen.

Wie aus Fig. 11 ersichtlich, kann vorgesehen sein, dass die obere Gleitlagerhalb­

schale 8 und/oder die untere Gleitlagerhalbschale 9 einen Bund 46 aufweist, wel­

cher zum Anschlag für einen abgesetzten Lagerbereich 44 dient. Der Bund 46 

kann zur Aufnahme von axialen Lagerkräften dienen. Wie aus Fig. 11 ersichtlich, 

kann vorgesehen sein, dass analog zur hydrodynamischen Ausführung des radia­

len Gleitlagers auch das axiale Gleitlager, insbesondere der Bund 46, weitere Öl­

zufuhrbohrungen 47 in der unteren Gleitlagerhalbschale 9 bzw. damit korrespon­

dierende weitere Ölzufuhrbohrungen 48 im Lagerdeckel 10 aufweist. Diese weite­

ren Zufuhrbohrungen 47, 48 können beidseitig des Lagerbereiches 44 sich in axia­

ler Richtung erstreckend im Lagerdeckel 10 bzw. in der unteren Gleitlagerhalb­

schale 9 angeordnet sein.
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Außerdem kann ein weiterer Strömungskanal 49 vorgesehen sein, welcher einen 

weiteren Keilspalt 50 aufweist und zur hydrodynamischen Axiallagerung dient.

Die Axiallagerung kann sowohl in der oberen Gleitlagerhalbschale als auch in der 

unteren Gleitlagerhalbschale 9 realisiert sein. In einem weiteren, nicht dargestell­

ten Ausführungsbeispiel ist es jedoch auch denkbar, dass die Axiallagerung nur in 

der oberen Gleitlagerhalbschale 8 oder nur in der unteren Gleitlagerhalbschale 9 

realisiert ist.

In einem weiteren, nicht dargestellten Ausführungsbeispiel ist es auch denkbar, 

dass die Axiallagerung nicht in einer Bundlagerung realisiert ist, sondern dass die 

Axiallagerung durch eigenständige Axiallager gebildet ist, wobei die Axiallagerung 

ebenfalls in Form eines hydrodynamischen Lagers ausgebildet ist.

In der Fig. 12 ist eine weitere und gegebenenfalls für sich eigenständige Ausfüh­

rungsform der Radsatzlagervorrichtung 6 gezeigt, wobei wiederum für gleiche 

Teile gleiche Bezugszeichen bzw. Bauteilbezeichnungen wie in den vorangegan­

genen Figuren 1 bis 11 verwendet werden. Um unnötige Wiederholungen zu ver­

meiden, wird auf die detaillierte Beschreibung in den vorangegangenen Figuren 1 

bis 11 hingewiesen bzw. Bezug genommen.

Wie aus Fig. 12 ersichtlich, kann auch vorgesehen sein, dass in der Radsatzwelle 

4 eine Ausnehmung bzw. ein Einstich ausgebildet ist, in welchem die Gleitlager­

halbschalen 8, 9 aufgenommen sind. Der Bund 46 kann mit der Ausnehmung zu­

sammenwirken.

In Fig. 13 ist ein Ausführungsbeispiel der Radsatzlagervorrichtung 6 in einer per­

spektivischen Ansicht dargestellt. Anhand der Fig. 13 wird im Folgenden der Ver­

fahrensablauf zum Wechseln der oberen Gleitlagerhalbschale 8 erklärt. In einem 

ersten Verfahrensschritt werden die Befestigungsmittel 22 des Gehäusedeckel 21 

gelöst, sodass der Gehäusedeckel 21 abgenommen werden kann. Hierbei ist es 

denkbar, dass der Gehäusedeckel 21 mitsamt dem darin befindlichen Schmieröl 

18 abgenommen wird. Alternativ dazu ist es auch denkbar, dass das Schmieröl 18
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vorab abgelassen wird, was beispielsweise mittels einer schematisch dargestellten 

Ölablassschraube 51 realisiert werden kann.

In einem weiteren Verfahrensschritt werden die Befestigungsmittel 11 des Lager­

deckels 10 gelöst, sodass dieser abgenommen werden kann. Die untere Gleitla­

gerhalbschale 9 ist im Lagerdeckel 10 aufgenommen und kann gemeinsam mit 

dem Lagerdeckel 10 entfernt werden.

In einem weiteren Verfahrensschritt kann das Fahrgestell 2 des Schienenfahrzeu­

ges 1 relativ zum Radsatz 3 angehoben werden, sodass die obere Gleitlagerhalb­

schale 8 nicht mehr geklemmt wird. Bei einer ersten Ausführungsvariante wird 

hierbei das Fahrgestell 2 nur so weit angehoben, dass zwischen der Wellenauf­

nahme 7 und der oberen Gleitlagerhalbschale 8 ein geringer Spalt entsteht. An­

schließend kann die obere Gleitlagerhalbschale 8 durch eine Drehbewegung aus 

der Wellenaufnahme 7 herausgedreht werden. Im unteren Bereich angekommen, 

kann die obere Gleitlagerhalbschale 8 radial von der Radsatzwelle 4 entfernt wer­

den.

Alternativ dazu kann das Fahrgestell so weit angehoben werden, dass ein großer 

Abstand zwischen der Wellenaufnahme 7 und der Radsatzwelle 4 ausgebildet 

wird und die obere Gleitlagerhalbschale 8 einfach aus der Wellenaufnahme 7 ent­

nommen werden kann.

Anschließend wird eine neue obere Gleitlagerhalbschale 8 eingesetzt und die 

Radsatzlagervorrichtung 6 in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut. 

Da die untere Gleitlagerhalbschale 9 im Normalfall nicht belastet wird, braucht 

diese zumeist auch nicht ausgetauscht zu werden.

In einem weiteren Ausführungsbeispiel ist es auch denkbar, dass die untere Gleit­

lagerhalbschale 9 nicht als eigenständiger Bauteil ausgebildet ist, sondern dass 

die untere Gleitlagerhalbschale 9 als integraler Bauteil des Lagerdeckels 10 aus­

gebildet ist und somit der Strömungskanal 15 direkt im Lagerdeckel 10 ausgebildet 

ist.
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Die Ausführungsbeispiele zeigen mögliche Ausführungsvarianten, wobei an dieser 

Stelle bemerkt sei, dass die Erfindung nicht auf die speziell dargestellten Ausfüh­

rungsvarianten derselben eingeschränkt ist, sondern vielmehr auch diverse Kom­

binationen der einzelnen Ausführungsvarianten untereinander möglich sind und 

diese Variationsmöglichkeit aufgrund der Lehre zum technischen Handeln durch 

gegenständliche Erfindung im Können des auf diesem technischen Gebiet tätigen 

Fachmannes liegt.

Der Schutzbereich ist durch die Ansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die 

Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen. Einzel­

merkmale oder Merkmalskombinationen aus den gezeigten und beschriebenen 

unterschiedlichen Ausführungsbeispielen können für sich eigenständige erfinderi­

sche Lösungen darstellen. Die den eigenständigen erfinderischen Lösungen zu­

grundeliegende Aufgabe kann der Beschreibung entnommen werden.

Sämtliche Angaben zu Wertebereichen in gegenständlicher Beschreibung sind so 

zu verstehen, dass diese beliebige und alle Teilbereiche daraus mitumfassen, z.B. 

ist die Angabe 1 bis 10 so zu verstehen, dass sämtliche Teilbereiche, ausgehend 

von der unteren Grenze 1 und der oberen Grenze 10 mit umfasst sind, d.h. sämtli­

che Teilbereiche beginnen mit einer unteren Grenze von 1 oder größer und enden 

bei einer oberen Grenze von 10 oder weniger, z.B. 1 bis 1,7, oder 3,2 bis 8,1, oder

5,5 bis 10.

Der Ordnung halber sei abschließend darauf hingewiesen, dass zum besseren 

Verständnis des Aufbaus Elemente teilweise unmaßstäblich und/oder vergrößert 

und/oder verkleinert dargestellt wurden.
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1 Schienenfahrzeug 28 poröse Struktur

2 Fahrgestell 29 Seitenwand Gehäuse

3 Radsatz 30 Wellendichtung

4 Radsatzwelle 31 Wulst

5 Rad 32 Ausnehmung

6 Radsatzlagervorrichtung 33 Ölablaufbohrung

7 Wellenaufnahme 34 Durchgangsbohrung

8 obere Gleitlagerhalbschale 35 Filterelement

9 untere Gleitlagerhalbschale 36 axiale Erstreckung Strö-

10 Lagerdeckel mungskanal

11 Befestigungsmittel Lagerde- 37 axiale Erstreckung Gleitlager-

ckel halbschale

12 Ölzufuhrbohrung untere Gleit- 38 Kühlrippe

lagerhalbschale 39 Sperrwand

13 Ölzufuhrbohrung Lagerdeckel 40 Sperrluftkammer

14 radiale Innenseite 41 Druckluftzufuhr

15 Strömungskanal 42 Durchmesser im Bereich der

16 Keilspalt Gleitlagerhalbschalen

17 Gehäuse 43 Durchmesser Radsatzwelle

18 Schmieröl 44 Lagerbereich

19 oberer Teil Gehäuse 45 Befestigungsmittel

20 unterer Teil Gehäuse 46 Bund

21 Gehäusedeckel 47 weitere Ölzufuhrbohrung un-

22 Befestigungsmittel Gehäuse- tere Gleitlagerhalbschale

deckel 48 weitere Ölzufuhrbohrung La-

23 Ölsumpf gerdeckel

24 Ölstand 49 weiterer Strömungskanal

25 Sensorik 50 weiterer Keilspalt

26 Ölzufuhrleitung 51 Ölablassschraube

27 Gleitoberfläche
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Patentansprüche

1. Schienenfahrzeug (1) umfassend:

ein Fahrgestell (2);

ein Radsatz (3) mit einer Radsatzwelle (4) und zwei Rädern (5);

zumindest zwei Radsatzlagervorrichtungen (6), welche am Fahrgestell (2) ange­

ordnet sind oder im Fahrgestell (2) ausgebildet sind, wobei die Radsatzlagervor­

richtungen (6) jeweils eine Wellenaufnahme (7) aufweisen, in welcher eine obere 

Gleitlagerhalbschale (8) ortsfest aufgenommen ist, wobei die Radsatzwelle (4) in 

der oberen Gleitlagerhalbschale (8) drehbar gelagert ist, und wobei die Radsatzla­

gervorrichtung (6) eine untere Gleitlagerhalbschale (9) umfasst, welche mit der 

oberen Gleitlagerhalbschale (8) zusammenwirkt, 

dadurch gekennzeichnet, dass

die Gleitlagerhalbschalen (8, 9) als hydrodynamisches Gleitlager ausgebildet sind 

und dass ein Gehäuse (17) ausgebildet ist, welches die Wellenaufnahme (7) 

umgibt, wobei im Gehäuse (17) ein Ölsumpf (23) ausgebildet ist, in welchem 

Schmieröl (18) zur Schmierung der Gleitlagerhalbschalen (8, 9), aufgenommen ist 

und dass die Radsatzwelle (4) durch eine Seitenwand (29) des Gehäuses (17) 

nach außen geführt ist.

2. Schienenfahrzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 

obere Gleitlagerhalbschale (8) zwischen der Wellenaufnahme (7) und der Rad­

satzwelle (4) angeordnet ist und die untere Gleitlagerhalbschale (9) mittels einem 

Lagerdeckel (10) in Position gehalten wird.

3. Schienenfahrzeug nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 

dass die untere Gleitlagerhalbschale (9) Ölzufuhrbohrungen (12) aufweist, welche 

die untere Gleitlagerhalbschale (9) radial durchdringen.
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4. Schienenfahrzeug nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass im 

Lagerdeckel (10) Ölzufuhrbohrungen (13) ausgebildet sind, welche mit den Ölzu­

fuhrbohrungen (12) der unteren Gleitlagerhalbschale (9) deckungsgleich sind.

5. Schienenfahrzeug nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der 

Ölstand (24) im Ölsumpf (23) so hoch gewählt ist, dass alle Eintrittsöffnungen der 

Ölzufuhrbohrungen (13) im Lagerdeckel (10) vollständig unterhalb des Niveau des 

Ölstandes (24) liegen und in den Ölsumpf (23) eintauchen.

6. Schienenfahrzeug nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekenn­

zeichnet, dass in der unteren Gleitlagerhalbschale (9) an der radialen Innenseite

(14) ein Strömungskanal (15) ausgebildet ist, welcher in der unteren Gleitlager­

halbschale (9) oder in der oberen Gleitlagerhalbschale (8) in Form eines Keilspal­

tes (16) ausläuft, wobei der Strömungskanal (15) mit den Ölzufuhrbohrungen (12) 

der unteren Gleitlagerhalbschale (9) gekoppelt ist.

7. Schienenfahrzeug nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass, 

der Strömungskanal (15) eine axiale Erstreckung (36) zwischen 5% und 95%, ins­

besondere zwischen 10% und 80%, bevorzugt zwischen 30% und 70% der axia­

len Erstreckung (37) der unteren Gleitlagerhalbschale (9) aufweist.

8. Schienenfahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 

dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Radsatzlagervorrichtungen (6) zwischen 

den beiden Rädern (5) des Radsatzes (3) angeordnet sind.

9. Schienenfahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 

dadurch gekennzeichnet, dass ein oberer Teil (19) des Gehäuses (17) mit der 

Wellenaufnahme (7) gekoppelt ist, oder einteilig mit der Wellenaufnahme (7) aus­

gebildet ist und ein unterer Teil (20) des Gehäuses (17) als Gehäusedeckel (21) 

ausgebildet ist, welcher mittels Befestigungsmittel (22) mit dem oberen Teil (19) 

des Gehäuses (17) gekoppelt ist.
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10. Schienenfahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 

dadurch gekennzeichnet, dass das Fahrgestell (2) derart ausgebildet ist, dass die 

Außenseite des Gehäuses (17) während der Fahrt von der Zugluft umströmt wird.

11. Schienenfahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 

dadurch gekennzeichnet, dass an der Außenseite des Gehäuses (17), insbeson­

dere an den Seitenwänden (29) Kühlrippen (38) angeordnet sind.

12. Schienenfahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 

dadurch gekennzeichnet, dass im Ölsumpf (23) eine poröse Struktur (28) angeord­

net ist, die zur Beruhigung des Schmieröls (18) im Ölsumpf (23) dient.

13. Schienenfahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 

dadurch gekennzeichnet, dass in zumindest einer der Seitenwände (29) des Ge­

häuses (17) eine Wellendichtung (30) in Form eines Wellendichtringes angeordnet 

ist, welcher zur Abdichtung zwischen der Radsatzwelle (4) und dem Gehäuse (17) 

dient.

14. Schienenfahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch ge­

kennzeichnet, dass in zumindest einer der Seitenwände (29) des Gehäuses (17) 

eine Wellendichtung (30) in Form einer Labyrinthdichtung zwischen dem Gehäuse 

(17) und der Radsatzwelle (4) ausgebildet ist, welche zur Abdichtung der Radsatz­

welle (4) dient.

15. Schienenfahrzeug nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass in 

den Seitenwänden (29) des Gehäuses (17) an der Unterseite der Labyrinthdich­

tung eine Ölablaufbohrung (33) angeordnet ist.

16. Schienenfahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 

dadurch gekennzeichnet, dass in Axialerstreckung der Radsatzwelle (4) außerhalb
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der Seitenwand (29) des Gehäuses (17) eine Sperrwand (39) angeordnet ist, wo­

bei zwischen der Sperrwand (39) und der Seitenwand (29) des Gehäuses (17) 

eine Sperrluftkammer (40) ausgebildet ist.

17. Schienenfahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 

dadurch gekennzeichnet, dass an zumindest einer der Seitenwände (29) eine 

Durchgangsbohrung (34) ausgebildet ist, welche als Saugbohrung zum Aufbringen 

eines Unterdruckes im inneren des Gehäuses (17) dient.

18. Schienenfahrzeug nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass 

der Durchgangsbohrung (34) ein Filterelement (35) vorgeschalten ist.

19. Schienenfahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 

dadurch gekennzeichnet, dass der Durchmesser (42) der Radsatzwelle (4) im Be­

reich der Gleitlagerhalbschalen (8, 9) größer ist als der Durchmesser (43) der rest­

lichen Länge der Radsatzwelle (4) oder dass im Bereich der Gleitlagerhalbschalen 

(8, 9) ein Aufsatzelement ausgebildet ist, welches an der Radsatzwelle (4) befes­

tigt ist.

20. Schienenfahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 

dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine der beiden Gleitlagerhalbschalen 

(8, 9) einen Bund (46) zur axialen Kraftübertragung aufweist oder dass ein geson­

dertes Axiallager ausgebildet ist.

21. Schienenfahrzeug nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass 

die untere Gleitlagerhalbschale (9) weitere Ölzufuhrbohrungen (47) aufweist, wel­

che die untere Gleitlagerhalbschale (9) im Bereich des Bundes (46) oder des Axi­

allagers axial durchdringen, wobei im Lagerdeckel (10) weitere Ölzufuhrbohrungen 

(48) ausgebildet sind, welche mit den weiteren Ölzufuhrbohrungen (47) der unte­

ren Gleitlagerhalbschale deckungsgleich sind.

27 / 41
N2017/13300-AT-00



27

22. Schienenfahrzeug nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass in 

der unteren Gleitlagerhalbschale (9) an der Innenseite des Bundes (46) oder des 

Axiallagers ein weiterer Strömungskanal (49) ausgebildet ist, welcher in der unte­

ren Gleitlagerhalbschale (9) oder in der oberen Gleitlagerhalbschale (8) in Form 

eines weiteren Keilspaltes (50) ausläuft, wobei der weitere Strömungskanal (49) 

mit den weiteren Ölzufuhrbohrungen (48) der unteren Gleitlagerhalbschale (9) ge­

koppelt ist.

23. Verfahren zum Wechseln der oberen Gleitlagerhalbschale (8) bei einem 

Schienenfahrzeug (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeich­

net durch die Verfahrensschritte:

- Lösen der Befestigungsmittel (22) des Gehäusedeckels (21) und abnehmen des 

Gehäusedeckels (21);

- Lösen der Befestigungsmittel (11) des Lagerdeckels (10) und abnehmen des La­

gerdeckels (10);

- Entfernen der unteren Gleitlagerhalbschale (9);

- Anheben des Fahrgestells (2) des Schienenfahrzeuges (1), sodass die Wellen­

aufnahme (7) und die Radsatzwelle (4) zueinander beabstandet werden und die 

obere Gleitlagerhalbschale (8) nicht mehr belastet wird;

- Herausnehmen der oberen Gleitlagerhalbschale (8) durch radiales Beabstanden 

der Gleitlagerhalbschale (8) von der Radsatzwelle (4);

- Einsetzen einer neuen oberen Gleitlagerhalbschale (8) zwischen der Wellenauf­

nahme (7) und der Radsatzwelle (4);

- Absenken des Fahrgestells (2) des Schienenfahrzeuges (1), sodass die Wellen­

aufnahme (7) und die Radsatzwelle (4) aufeinander zu bewegt werden, bis die 

obere Gleitlagerhalbschale (8) an der Wellenaufnahme (7) und an der Radsatz­

welle (4) anliegt;

- Zusammenbau des Lagerdeckels (10) mitsamt der unteren Gleitlagerhalbschale

(9);

- Zusammenbau des Gehäusedeckels (21).
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24. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, dass das Fahr­

gestell (2) des Schienenfahrzeuges (1) nur geringfügig angehoben wird und die 

obere Gleitlagerhalbschale (8) durch Verdrehung um die Wellenachse aus der 

Wellenaufnahme (7) herausgeschwenkt wird.

29 / 41
N2017/13300-AT-00



Miba Gleitlager Austria GmbH

30 / 41

18



8

Miba Gleitlager Austria GmbH

31 / 41



34

32 / 41



8

33 / 41



8

45

Miba Gleitlager Austria GmbH

34 / 41



Fig.11
12

8

35 / 41



österreichisches
PatentamtRecherchenbericht zu A 50423/2017

Klassifikation des Anmeldungsgegenstands gemäß IPC:
B61F 15/02 (2006.01); B61F 17/10 (2006.01); F16C 17/02 (2006.01); F16C 33/10 (2006.01); B61F
15/22 (2006.01)
Klassifikation des Anmeldungsgegenstands gemäß CPC:
B61F 15/02 (2013.01); B61F 17/10 (2013.01); Fl6C 17/02 (2013.01); Fl6C 33/103 (2013.01); F16C 
33/107 (2013.01); F16C 33/1085 (2013.01); B61F 15/22 (2013.01)

Recherchierter Prüfstoff (Klassifikation):
B61F, F16C
Konsultierte Online-Datenbank:
EPODOC, WPIAP, TXTnn

Dieser Recherchenbericht wurde zu den am 17.05.2017 eingereichten Ansprüchen 1 bis 24 erstellt.

Kategorie*)
Bezeichnung der Veröffentlichung:

Ländercode, Veröffentlichungsnummer, Dokumentart (Anmelder), 
Veröffentlichungsdatum, Textstelle oder Figur soweit erforderlich

Betreffend
Anspruch

X

X

A

DE 656130 C (PEYINGHAUS W EISEN & STAHLWERK) 29. Januar 1938 
(29.01.1938)
Ganzes Dokument.

CA 1085900 A (VANDERVELL PRODUCTS LTD) 16. September 1980 
(16.09.1980)
Ganzes Dokument.

DE 2515220 Al (VANDERVELL PRODUCTS LTD) 30. Oktober 1975 
(30.10.1975)
Ganzes Dokument.

1,2,10,
13,20

1,10

1,3,5,10,
13,20

Datum der Beendigung der Recherche: „ .. . . Prüfer(in):
25.04.2018 beite Ί von Ί HENGL Gerhard

*> Kategorien der angeführten Dokumente: A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert.
X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung: der Anmeldungs- P Dokument, das von Bedeutung ist (Kategorien X oder Y), jedoch nach

gegenstand kann allein aufgrund dieser Druckschrift nicht als neu bzw. auf dem Prioritätstag der Anmeldung veröffentlicht wurde,
erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden. E Dokument, das von besonderer Bedeutung ist (Kategorie X), aus dem

Y Veröffentlichung von Bedeutung: der Anmeldungsgegenstand kann nicht ein „älteres Recht“ hervorgehen könnte (früheres Anmeldedatum, jedoch
als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die nachveröffentlicht, Schutz ist in Österreich möglich, würde Neuheit in Frage
Veröffentlichung mit einer oder mehreren weiteren Veröffentlichungen stellen),
dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für & Veröffentlichung, die Mitglied der selben Patentfamilie ist.
einen Fachmann naheliegend ist.

36/41



23

Patentansprüche

1. Radsatzlagervorrichtung (6) für eine Radsatzwelle (4) eines Schienen­

fahrzeuges (1), wobei die Radsatzlagervorrichtung (6) eine Wellenaufnahme (7) 

aufweist, in welcher eine obere Gleitlagerhalbschale (8) ortsfest aufgenommen ist, 

wobei die obere Gleitlagerhalbschale (8) derart ausgebildet ist, dass die Radsatz­

welle (4) in der oberen Gleitlagerhalbschale (8) drehbar lagerbar ist, und wobei die 

Radsatzlagervorrichtung (6) eine untere Gleitlagerhalbschale (9) umfasst, welche 

mit der oberen Gleitlagerhalbschale (8) zusammenwirkt, wobei die Gleitlagerhalb­

schalen (8, 9) als hydrodynamisches Gleitlager ausgebildet sind und dass ein Ge­

häuse (17) ausgebildet ist, welches die Wellenaufnahme (7) umgibt, wobei im Ge­
häuse (17) ein Ölsumpf (23) ausgebildet ist, in welchem Schmieröl (18) zur 

Schmierung der Gleitlagerhalbschalen (8, 9), aufgenommen ist und wobei eine 

Seitenwand (29) des Gehäuses (17) derart ausgebildet ist, dass die die Radsatz­

welle (4) durch die Seitenwand (29) des Gehäuses (17) nach außen führbar ist, 
wobei die untere Gleitlagerhalbschale (9) mehrere Ölzufuhrbohrungen (12) auf­

weist, welche die untere Gleitlagerhalbschale (9) radial durchdringen,

dadurch gekennzeichnet, dass

in der unteren Gleitlagerhalbschale (9) an der radialen Innenseite (14) ein Strö­

mungskanal (15) ausgebildet ist, welcher in der unteren Gleitlagerhalbschale (9) 

oder in der oberen Gleitlagerhalbschale (8) in Form eines Keilspaltes (16) ausläuft, 
wobei der Strömungskanal (15) mit den Ölzufuhrbohrungen (12) der unteren Gleit­

lagerhalbschale (9) gekoppelt ist.

2. Radsatzlagervorrichtung (6) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

dass die obere Gleitlagerhalbschale (8) zwischen der Wellenaufnahme (7) und der 

Radsatzwelle (4) angeordnet ist und die untere Gleitlagerhalbschale (9) mittels ei­

nem Lagerdeckel (10) in Position gehalten wird.

3. Radsatzlagervorrichtung (6) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, 

dass im Lagerdeckel (10) Ölzufuhrbohrungen (13) ausgebildet sind, welche mit

( ZULETZT VORGELEGTE ANSPRÜCHE^)
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den Ölzufuhrbohrungen (12) der unteren Gleitlagerhalbschale (9) deckungsgleich 

sind.

4. Radsatzlagervorrichtung (6) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, 

dass der Ölstand (24) im Ölsumpf (23) so hoch gewählt ist, dass alle Eintrittsöff­

nungen der Ölzufuhrbohrungen (13) im Lagerdeckel (10) vollständig unterhalb des 

Niveau des Ölstandes (24) liegen und in den Ölsumpf (23) eintauchen.

5. Radsatzlagervorrichtung (6) nach einem der vorhergehenden Ansprü­

che, dadurch gekennzeichnet, dass, der Strömungskanal (15) eine axiale Erstre­

ckung (36) zwischen 5% und 95%, insbesondere zwischen 10% und 80%, bevor­
zugt zwischen 30% und 70% der axialen Erstreckung (37) der unteren Gleitlager­

halbschale (9) aufweist.

6. Radsatzlagervorrichtung (6) nach einem der vorhergehenden Ansprü­

che, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Radsatzlagervorrichtungen (6) zwi­

schen den beiden Rädern (5) des Radsatzes (3) angeordnet sind.

7. Radsatzlagervorrichtung (6) nach einem der vorhergehenden Ansprü­

che, dadurch gekennzeichnet, dass ein oberer Teil (19) des Gehäuses (17) mit der 

Wellenaufnahme (7) gekoppelt ist, oder einteilig mit der Wellenaufnahme (7) aus­

gebildet ist und ein unterer Teil (20) des Gehäuses (17) als Gehäusedeckel (21) 

ausgebildet ist, welcher mittels Befestigungsmittel (22) mit dem oberen Teil (19) 

des Gehäuses (17) gekoppelt ist.

8. Radsatzlagervorrichtung (6) nach einem der vorhergehenden Ansprü­

che, dadurch gekennzeichnet, dass das Fahrgestell (2) derart ausgebildet ist, dass 

die Außenseite des Gehäuses (17) während der Fahrt von der Zugluft umströmt 

wird.

[ ZULETZT VORGELEGTE ANSPRÜCHE ]

38/41
A2017/50423-AT-00



25

9. Radsatzlagervorrichtung (6) nach einem der vorhergehenden Ansprü­

che, dadurch gekennzeichnet, dass an der Außenseite des Gehäuses (17), insbe­

sondere an den Seitenwänden (29) Kühlrippen (38) angeordnet sind.

10. Radsatzlagervorrichtung (6) nach einem der vorhergehenden Ansprü­

che, dadurch gekennzeichnet, dass im Ölsumpf (23) eine poröse Struktur (28) an­

geordnet ist, die zur Beruhigung des Schmieröls (18) im Ölsumpf (23) dient.

11. Radsatzlagervorrichtung (6) nach einem der vorhergehenden Ansprü­

che, dadurch gekennzeichnet, dass in zumindest einer der Seitenwände (29) des 

Gehäuses (17) eine Wellendichtung (30) in Form eines Wellendichtringes ange­
ordnet ist, welcher zur Abdichtung zwischen der Radsatzwelle (4) und dem Ge­

häuse (17) dient.

12. Radsatzlagervorrichtung (6) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, 

dadurch gekennzeichnet, dass in zumindest einer der Seitenwände (29) des Ge­
häuses (17) eine Wellendichtung (30) in Form einer Labyrinthdichtung zwischen 

dem Gehäuse (17) und der Radsatzwelle (4) ausgebildet ist, welche zur Abdich­

tung der Radsatzwelle (4) dient.

13. Radsatzlagervorrichtung (6) nach Anspruch 12, dadurch gekennzeich­

net, dass in den Seitenwänden (29) des Gehäuses (17) an der Unterseite der La­

byrinthdichtung eine Ölablaufbohrung (33) angeordnet ist.

14. Radsatzlagervorrichtung (6) nach einem der vorhergehenden Ansprü­

che, dadurch gekennzeichnet, dass in Axialerstreckung der Radsatzwelle (4) au­

ßerhalb der Seitenwand (29) des Gehäuses (17) eine Sperrwand (39) angeordnet 

ist, wobei zwischen der Sperrwand (39) und der Seitenwand (29) des Gehäuses 

(17) eine Sperrluftkammer (40) ausgebildet ist.
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15. Radsatzlagervorrichtung (6) nach einem der vorhergehenden Ansprü­

che, dadurch gekennzeichnet, dass an zumindest einer der Seitenwände (29) eine 

Durchgangsbohrung (34) ausgebildet ist, welche als Saugbohrung zum Aufbringen 

eines Unterdruckes im inneren des Gehäuses (17) dient.

16. Radsatzlagervorrichtung (6) nach Anspruch 15, dadurch gekennzeich­

net, dass der Durchgangsbohrung (34) ein Filterelement (35) vorgeschalten ist.

17. Radsatzlagervorrichtung (6) nach einem der vorhergehenden Ansprü­

che, dadurch gekennzeichnet, dass der Durchmesser (42) der Radsatzwelle (4) im 
Bereich der Gleitlagerhalbschalen (8, 9) größer ist als der Durchmesser (43) der 

restlichen Länge der Radsatzwelle (4) oder dass im Bereich der Gleitlagerhalb­

schalen (8, 9) ein Aufsatzelement ausgebildet ist, welches an der Radsatzwelle (4) 

befestigt ist.

18. Radsatzlagervorrichtung (6) nach einem der vorhergehenden Ansprü­

che, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine der beiden Gleitlagerhalb­

schalen (8, 9) einen Bund (46) zur axialen Kraftübertragung aufweist oder dass ein 

gesondertes Axiallager ausgebildet ist.

19. Radsatzlagervorrichtung (6) nach Anspruch 18, dadurch gekennzeich­

net, dass die untere Gleitlagerhalbschale (9) weitere Ölzufuhrbohrungen (47) auf­

weist, welche die untere Gleitlagerhalbschale (9) im Bereich des Bundes (46) oder 
des Axiallagers axial durchdringen, wobei im Lagerdeckel (10) weitere Ölzufuhr­

bohrungen (48) ausgebildet sind, welche mit den weiteren Ölzufuhrbohrungen (47) 

der unteren Gleitlagerhalbschale deckungsgleich sind.

20. Radsatzlagervorrichtung (6) nach Anspruch 19, dadurch gekennzeich­

net, dass in der unteren Gleitlagerhalbschale (9) an der Innenseite des Bundes 

(46) oder des Axiallagers ein weiterer Strömungskanal (49) ausgebildet ist, wel-
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eher in der unteren Gleitlagerhalbschale (9) oder in der oberen Gleitlagerhalb­

schale (8) in Form eines weiteren Keilspaltes (50) ausläuft, wobei der weitere Strö­

mungskanal (49) mit den weiteren Ölzufuhrbohrungen (48) der unteren Gleitlager­

halbschale (9) gekoppelt ist.

21. Verfahren zum Wechseln der oberen Gleitlagerhalbschale (8) bei einer 

Radsatzlagervorrichtung (6) für ein Schienenfahrzeug (1) nach einem der vorher­

gehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch die Verfahrensschritte:

- Lösen der Befestigungsmittel (22) des Gehäusedeckels (21) und abnehmen des 

Gehäusedeckels (21);

- Lösen der Befestigungsmittel (11) des Lagerdeckels (10) und abnehmen des La­

gerdeckels (10);

- Entfernen der unteren Gleitlagerhalbschale (9);

- Anheben des Fahrgestells (2) des Schienenfahrzeuges (1), sodass die Wellen­

aufnahme (7) und die Radsatzwelle (4) zueinander beabstandet werden und die 

obere Gleitlagerhalbschale (8) nicht mehr belastet wird;

- Herausnehmen der oberen Gleitlagerhalbschale (8) durch radiales Beabstanden 

der Gleitlagerhalbschale (8) von der Radsatzwelle (4);
- Einsetzen einer neuen oberen Gleitlagerhalbschale (8) zwischen der Wellenauf­

nahme (7) und der Radsatzwelle (4);

- Absenken des Fahrgestells (2) des Schienenfahrzeuges (1), sodass die Wellen­

aufnahme (7) und die Radsatzwelle (4) aufeinander zu bewegt werden, bis die 

obere Gleitlagerhalbschale (8) an der Wellenaufnahme (7) und an der Radsatz­

welle (4) anliegt;

- Zusammenbau des Lagerdeckels (10) mitsamt der unteren Gleitlagerhalbschale 

(9);
- Zusammenbau des Gehäusedeckels (21).

22. Verfahren nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass das Fahr­

gestell (2) des Schienenfahrzeuges (1) nur geringfügig angehoben wird und die 

obere Gleitlagerhalbschale (8) durch Verdrehung um die Wellenachse aus der 

Wellenaufnahme (7) herausgeschwenkt wird.
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